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ERSTER ABSCHNITT 

Allgemeine Bestimmungen

Art. 1
Zweck des Gesetzes

Zweck dieses Gesetzes ist es, die Einzelnen davor zu schützen, dass sie bei
der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung ihrer personenbezogenen Daten
durch öffentliche Stellen in unzulässiger Weise in ihrem Persönlichkeitsrecht
beeinträchtigt werden.

Art. 2
Anwendungsbereich des Gesetzes

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes- ausgenommen der Sechste Abschnitt
gelten für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten
durch Behörden, Gerichte und sonstige öffentliche Stellen des Freistaates Bay-
ern, der Gemeinden, Gemeindeverbände und der sonstigen der Aufsicht des
Freistaates Bayern unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen
Rechts.

(2) 1Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten auch für Vereinigungen des pri-
vaten Rechts, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen und an
denen- ungeachtet der Beteiligung nicht-öffentlicher Stellen-
1. eine oder mehrere der in Absatz 1 genannten juristischen Personen des öf-

fentlichen Rechts beteiligt sind, oder
2. außer einer oder mehrerer der in Absatz 1 genannten juristischen Personen

des öffentlichen Rechts auch eine oder mehrere der in § 2 Abs. 1 des
Bundesdatenschutzgesetzes genannten juristischen Personen des öffent-
lichen Rechts oder Vereinigungen beteiligt sind, wenn sie keine öffentlichen
Stellen des Bundes gemäß § 2 Abs. 3 des Bundesdatenschutzgesetzes sind.

2Beteiligt sich eine Vereinigung des privaten Rechts, auf die dieses Gesetz
nach Satz 1 Anwendung findet, an einer weiteren Vereinigung des privaten
Rechts, so findet Satz 1 entsprechende Anwendung.

(3) Für personenbezogene Daten in automatisierten Dateien, die ausschließ-
lich aus verarbeitungstechnischen Gründen vorübergehend erstellt und nach
ihrer verarbeitungstechnischen Nutzung automatisch gelöscht werden, gelten
von den Vorschriften dieses Gesetzes nur die Art. 5, 7, 17 Abs. 4, Art. 25, 29 bis
31, 32 Abs. 1 bis 3, Art. 33 und 37.

(4) Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten nicht für die Ausübung des Be-
gnadigungsrechts.

(5) Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten für den Landtag nur, soweit er in
Verwaltungsangelegenheiten tätig wird.
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(6) In Bezug auf Gerichte und den Obersten Rechnungshof gelten der Vier-
te, Fünfte und Siebte Abschnitt sowie Art. 9 nur, soweit sie in Verwaltungsan-
gelegenheiten tätig werden.

(7) Soweit besondere Rechtsvorschriften über den Datenschutz oder über
Verfahren der Rechtspflege auf personenbezogene Daten anzuwenden sind,
gehen sie den Vorschriften dieses Gesetzes vor.

(8) Die Vorschriften dieses Gesetzes gehen denen des Bayerischen Verwal-
tungsverfahrensgesetzes vor, soweit bei der Ermittlung des Sachverhalts perso-
nenbezogene Daten erhoben, verarbeitet oder genutzt werden.

(9) Dieses Gesetz lässt die Verpflichtung zur Wahrung der in § 203 Abs. 1 des
Strafgesetzbuchs genannten Geheimnisse unberührt.

Art. 3
Öffentliche Stellen, die am Wettbewerb teilnehmen

(1) 1Soweit öffentliche Stellen als Unternehmen am Wettbewerb teilnehmen,
gelten für sie sowie für ihre Zusammenschlüsse und Verbände die Vorschriften
des Bundesdatenschutzgesetzes mit Ausnahme des Zweiten Abschnitts. 2Art. 2
Abs. 7 bleibt unberührt. 3Für die Durchführung und die Kontrolle des Daten-
schutzes gelten anstelle der §§ 4d bis 4g und 38 des Bundesdatenschutzgesetzes
die Art. 9 und 25 bis 33.

(2) 1Soweit öffentlich-rechtliche Versicherungsunternehmen am Wettbewerb
teilnehmen, gelten für sie die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes, die
auf privatrechtliche Versicherungsunternehmen anzu wenden sind. 2Für öffent-
lich-rechtliche Kreditinstitute sowie für ihre Zusammenschlüsse und Verbände
gelten die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes, die auf privatrechtli-
che Kreditinstitute anzuwenden sind. 3Art. 2 Abs. 7 bleibt unberührt.

(3) Die Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern unterliegt den
Vorschriften dieses Gesetzes auch, soweit sie am Wettbewerb teilnimmt.

Art. 4
Begriffsbestimmungen

(1) Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder
sachliche Verhältnisse bestimmter oder bestimmbarer natürlicher Personen
(Betroffene).

(2) 1Öffentliche Stellen im Sinn dieses Gesetzes sind die in Art. 2 Abs. 1 und
2 bezeichneten Stellen und Vereinigungen. 2Öffentliche Stellen im Sinn der Art.
18 und 24 sind darüber hinaus die öffentlichen Stellen des Bundes gemäß § 2 des
Bundesdatenschutzgesetzes und der anderen Länder nach § 2 des Bundesdaten-
schutzgesetzes und der jeweils maßgeblichen Landesdatenschuzgesetze. 3Nicht-
öffentliche Stellen sind natürliche und juristische Personen, Gesellschaften und
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andere Personenvereinigungen des privaten Rechts, soweit sie nicht unter Satz 1
oder 2 fallen. 4Nimmt eine nicht-öffentliche Stelle hoheitliche Aufgaben der
 öffentlichen Verwaltung wahr, ist sie insoweit öffentliche Stelle.

(3) 1Eine Datei ist

1. eine Sammlung personenbezogener Daten, die durch automatisierte Verfah-
ren nach bestimmten Merkmalen ausgewertet werden kann (automatisierte
Datei) oder

2. jede sonstige Sammlung personenbezogener Daten, die gleichartig aufgebaut
ist und nach bestimmten Merkmalen geordnet, umgeordnet und ausgewertet
werden kann (nicht automatisierte Datei).

2 Nicht hierzu gehören Akten und Aktensammlungen, es sei denn, dass sie durch
automatisierte Verfahren umgeordnet und ausgewertet werden können.

(4) 1Akten sind alle sonstigen amtlichen oder dienstlichen Zwecken dienenden
Unterlagen; dazu zählen auch Bild- und Tonträger. 2Nicht hierunter fallen Vorent-
würfe und Notizen, die nicht Bestandteil eines Vorgangs werden sollen.

(5) Erheben ist das Beschaffen von Daten über Betroffene.

(6) 1Verarbeiten ist das Speichern, Verändern, Übermitteln, Sperren und Lö-
schen personenbezogener Daten. 2Im Einzelnen ist, ungeachtet der dabei ange-
wendeten Verfahren:

1. Speichern das Erfassen, Aufnehmen oder Aufbewahren personenbezogener
Daten auf einem Datenträger zum Zwecke ihrer weiteren Verarbeitung oder
Nutzung

2. Verändern das inhaltliche Umgestalten gespeicherter personenbezogener
 Daten

3. Übermitteln das Bekanntgeben gespeicherter oder durch Datenverarbeitung
gewonnener personenbezogener Daten an Dritte in der Weise, dass
a) die Daten durch die speichernde Stelle an Dritte weitergegeben werden

oder
b) Dritte Daten einsehen oder abrufen, die von der speichernden Stelle zur

Einsicht oder zum Abruf bereitgehalten werden

4. Sperren das Kennzeichnen gespeicherter personenbezogener Daten, um ihre
weitere Verarbeitung oder Nutzung einzuschränken

5. Löschen das Unkenntlichmachen gespeicherter personenbezogener Daten.

(7) Nutzen ist jede Verwendung personenbezogener Daten, soweit es sich nicht
um Verarbeitung handelt, insbesondere die Weitergabe von Daten innerhalb der
speichernden Stelle an Teile derselben Stelle mit anderen Aufgaben oder ande-
rem örtlichem Zuständigkeitsbereich.
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(8) Anonymisieren ist das Verändern personenbezogener Daten derart, dass
die Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse nicht mehr oder
nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeits-
kraft einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet wer-
den können.

(9) Speichernde Stelle ist jede öffentliche Stelle, die personenbezogene Daten
für sich selbst speichert oder durch andere im Auftrag speichern lässt.

(10) 1Dritte sind alle Personen oder Stellen außerhalb der speichernden Stelle.
2Dritte sind nicht die Betroffenen sowie diejenigen Personen und Stellen, die im
Inland, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem
anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
personenbezogene Daten im Auftrag erheben, verarbeiten und nutzen.

(11) Ist in diesem Gesetz eine schriftliche Erklärung angeordnet, kann an ihre
Stelle eine elektronische Erklärung treten.

Art. 5
Datengeheimnis

1Den bei öffentlichen Stellen beschäftigten Personen ist es untersagt, personen-
bezogene Daten unbefugt zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen (Datenge-
heimnis). 2Das Datengeheimnis besteht auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit
fort.

Art. 6
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener

Daten im Auftrag

(1) 1Werden personenbezogene Daten durch andere Stellen im Auftrag erho-
ben, verarbeitet oder genutzt, bleibt der Auftraggeber für die Einhaltung der Vor-
schriften dieses Gesetzes und anderer Vorschriften über den Datenschutz verant-
wortlich. 2Die im Zweiten Abschnitt genannten Rechte sind ihm gegenüber gel-
tend zu machen.

(2) 1Auftragnehmer sind unter besonderer Berücksichtigung der Eignung der
von ihnen getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen sorgfältig
auszuwählen. 2Der Auftrag ist schriftlich zu erteilen, wobei Datenerhebung, -ver-
arbeitung oder -nutzung, die technischen und organisatorischen Maßnahmen und
etwaige Unterauftragsverhältnisse festzulegen sind. 3Der Auftraggeber hat sich
soweit erforderlich von der Einhaltung der getroffenen technischen und organisa-
torischen Maßnahmen beim Auftragnehmer zu überzeugen.

(3) 1Ist eine öffentliche Stelle Auftragnehmer, so gelten für sie nur die Art. 5,
7, 25, 29 bis 31, 32 Abs. 1 bis 3, Art. 33 und 37. 2Der Auftragnehmer darf die
 Daten nur im Rahmen der Weisungen des Auftraggebers erheben, verarbeiten
oder nutzen. 3Ist er der Ansicht, dass eine Weisung des Auftraggebers gegen
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2. es für die Zwecke erfolgt, für die die Daten erhoben worden sind; ist keine
Erhe bung vorausgegangen, dürfen die Daten nur für die Zwecke geändert
oder genutzt werden, für die sie gespeichert worden sind.

(2) Abweichend von Absatz 1 Nr. 2 ist das Speichern, Verändern oder Nutzen
personenbezogener Daten für andere Zwecke zulässig, wenn

1. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwingend voraussetzt oder die Be-
teiligung von Trägern öffentlicher Belange bestimmt

2. der Betroffene eingewilligt hat

3. offensichtlich ist, dass es im Interesse des Betroffenen liegt, und kein Grund
zu der Annahme besteht, dass er in Kenntnis des anderen Zwecks seine Ein-
willigung hierzu verweigern würde

4. die Daten für den anderen Zweck aufgrund einer durch Rechtsvorschrift
festgelegten Auskunfts- oder Meldepflicht beim Betroffenen erhoben wer-
den dürfen und der Betroffene dieser Pflicht nicht nachgekommen ist

5. Angaben des Betroffenen überprüft werden sollen, weil tatsächliche An-
haltspunkte für deren Unrichtigkeit bestehen

6. Angaben des Betroffenen zur Erlangung von finanziellen Leistungen öffent-
licher Stellen mit anderen derartigen Angaben verglichen werden sollen

7. es zur Entscheidung über die Verleihung von staatlichen Orden oder Ehren-
zeichen oder von sonstigen staatlichen Ehrungen erforderlich ist

8. die Daten aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen werden können
oder die speichernde Stelle die Daten veröffentlichen dürfte

9. es zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl oder von Gefah-
ren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung oder zur Abwehr einer
schwer wiegenden Beeinträchtigung der Rechte einer anderen Person erfor-
derlich ist

10. es zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, zur Vollstre -
ckung oder zum Vollzug von Strafen oder Maßnahmen im Sinn des § 11
Abs. 1 Nr. 8 des Strafgesetzbuchs oder von Erziehungsmaßregeln oder
Zuchtmitteln im Sinn des Jugendgerichtsgesetzes oder zur Vollstreckung
von Bußgeldentscheidungen erforderlich oder

11. es zur Durchführung wissenschaftlicher Forschung erforderlich ist, dass wis-
senschaftliche Interesse an der Durchführung des Forschungsvorhabens das
Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Zweckänderung erheblich
überwiegt und der Zweck der Forschung auf andere Weise nicht oder nur
mit unverhältnismäßigem Aufwand erreicht werden kann.

12. aufgehoben
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(3) 1Eine Verarbeitung oder Nutzung für andere Zwecke liegt nicht vor, wenn
sie der Wahrnehmung von Aufsichts- oder Kontrollbefugnissen, der Erstellung
von Geschäftsstatistiken, der Rechnungsprüfung, der Durchführung von Organi-
sationsuntersuchungen für die speichernde Stelle oder der Prüfung oder Wartung
automatisierter Verfahren der Datenverarbeitung dient. 2Das gilt auch für die
Verarbeitung und Nutzung zu Ausbildungs- oder Prüfungszwecken durch die
speichernde Stelle, soweit nicht offensichtlich überwiegende schutzwürdige Inter-
essen des Betroffenen entgegenstehen.

(4) Personenbezogene Daten in automatisierten Dateien im Sinn des Art. 2
Abs. 3 sowie personenbezogene Daten, die aus schließ lich zu Zwecken der Daten-
schutzkotrolle, der Datensicherung oder zur Sicherstellung eines ordnungsgemä-
ßen Betriebes einer Datenverarbeitungsanlage gespeichert werden, dürfen nur
für diese Zwecke verarbeitet oder genutzt werden.

(5) 1Sind mit personenbezogenen Daten, die nach den Absätzen 1 bis 2 durch
Weitergabe innerhalb der speichernden Stelle genutzt werden dürfen, weitere
personenbezogene Daten des Betroffenen oder Dritter in Akten so verbunden,
dass eine Trennung nicht oder nur mit unvertretbarem Aufwand möglich ist, so ist
die Weitergabe auch dieser Daten zulässig, soweit nicht offensichtlich überwie-
gende schutzwürdige Interessen des Betroffen oder Dritter entgegenstehen. 2Eine
darüber hinausgehende Nutzung oder Verarbeitung dieser Daten ist nur zulässig,
soweit die Daten auch hierfür hätten weitergegeben werden dürfen.

Art. 18

Datenübermittlung an öffentlichen Stellen

(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an andere öffentliche Stellen
ist zulässig, wenn sie zur Erfüllung oder in der Zuständigkeit der übermittelnden
oder der empfangenden Stelle liegenden Aufgaben erforderlich ist und für Zwek-
ke erfolgt, für die eine Nutzung nach Art. 17 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 bis 4 zulässig
wäre.

(2) 1Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt die über-
mittelnde Stelle. 2Erfolgt die Übermittlung auf Ersuchen des Empfängers, trägt
dieser die Verantwortung. 3In diesem Fall prüft die übermittelnde Stelle nur, ob
das Übermittlungsersuchen im Rahmen der Aufgaben des Empfängers liegt, es
sei denn, dass besonderer Anlass zur Prüfung der Zulässigkeit der Übermittlung
besteht. 4Art. 8 Abs. 3 bleibt unberührt.

(3) 1Die empfangende Stelle darf die übermittelten Daten nur für den Zweck
verarbeiten oder nutzen, zu dessen Erfüllung sie ihr übermittelt worden sind.
2Eine Verarbeitung oder Nutzung für andere Zwecke ist nur zulässig, wenn für
diese Zwecke eine Nutzung nach Art. 17 Abs. 2 bis 4 zulässig wäre.

18

Art. 18 BayDSG

BayDSG  25. AL  März 2016

26







nahme offen steht, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen im Einzelfall gege-
ben sind oder

7. die empfangende Stelle ausreichnde Garatien hinsichtlich des Schutzes des
Persönlichkeitsrechts und der Ausübung der damit verbundenen Rechte vor-
weist; diese Garantien können sich insbesondere aus Vertragsklauseln erge-
ben.

5Datenübermittlungen, die nach Satz 4 Nr. 7 vorgenommen werden, sind dem
Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr mitzuteilen.

(3) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt die über-
mittelnde Stelle.

(4) Der Empfänger ist darauf hinzuweisen, dass die übermittelten Daten nur zu
dem Zweck verarbeitet oder genutzt werden dürfen, zu dessen Erfüllung sie ihm
übermittelt werden.

Art. 21a
Videobeobachtung und Videoaufzeichnung 

(Videoüberwachung)
(1) 1Mit Hilfe von optisch-elektronischen Einrichtungen sind die Erhebung

(Video beobachtung) und die Speicherung (Videoaufzeichnung) personenbezoge-
ner Daten zulässig, wenn dies im Rahmen der Erfüllung öffentlicher Aufgaben
oder in Ausübung des Hausrechts erforderlich ist,
1. um Leben, Gesundheit, Freiheit oder Eigentum von Personen, die sich im

 Bereich öffentlicher Einrichtungen, öffentlicher Verkehrsmittel, von Dienst -
gebäuden oder sonstigen baulichen Anlagen öffentlicher Stellen oder in deren
unmittelbarer Nähe aufhalten, oder

2. um Kulturgüter, öffentliche Einrichtungen, öffentliche Verkehrsmittel, Dienst-
gebäude oder sonstige bauliche Anlagen öffentlicher Stellen sowie die dort
oder in deren unmittelbarer Nähe befindlichen Sachen

zu schützen. 2Es dürfen keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass überwiegende
schutzwürdige Interessen der Betroffenen beeinträchtigt werden.

(2) Die Videoüberwachung und die erhebende Stelle sind durch geeignete
Maßnahmen erkennbar zu machen.

(3) Die Daten dürfen für den Zweck verarbeitet und genutzt werden, für den
sie erhoben worden sind, für einen anderen Zweck nur, soweit dies zur Abwehr
von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung oder zur Verfolgung
von Ordnungswidrigkeiten von erheblicher Bedeutung oder von Straftaten erfor-
derlich ist.

(4) Werden durch Videoüberwachung erhobene Daten einer bestimmten Per-
son zugeordnet, ist diese über die Tatsache der Speicherung entsprechend Art. 10
Abs. 8 zu benachrichtigen.
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(5) Die Videoaufzeichnungen und daraus gefertigte Unterlagen sind spätestens
drei Wochen nach der Datenerhebung zu löschen, soweit sie nicht zur Verfolgung
von Ordnungswidrigkeiten von erheblicher Bedeutung oder von Straftaten oder
zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen benötigt werden.

(6) 1Art. 26 bis 28 gelten für die Videoaufzeichnung entsprechend. 2Öffent liche
Stellen haben ihren behördlichen Datenschutzbeauftragten rechtzeitig vor dem
Einsatz einer Videoaufzeichnung neben den in Art. 26 Abs. 3 Satz 1 genannten
Beschreibungen die räumliche Ausdehnung und Dauer der Videoaufzeichnung,
die Maßnahmen nach Abs. 2 und die vorgesehenen Auswertungen mitzuteilen.

Art. 22
Zweckbindung bei personenbezogenen Daten, die einem Berufs- oder

besonderen Amtsgeheimnis unterliegen
1Personenbezogene Daten, die einem Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis

unterliegen und die von der zur Verschwiegenheit verpflichteten Person oder
Stelle in Ausübung ihrer Berufs- oder Amtspflicht zur Verfügung gestellt worden
sind, dürfen von der speichernden Stelle nur für den Zweck verarbeitet oder ge-
nutzt werden, für den sie sie erhalten hat. 2Für einen anderen Zweck dürfen die
Daten nur verarbeitet oder genutzt werden, wenn sie von der zur Verschwiegen-
heit verpflichteten Person oder Stelle auch für diesen Zweck übermittelt werden
dürften und die zur Verschwiegenheit verpflichtete Person oder Stelle in die
Zweckänderung eingewilligt hat. 3Die Übermittlung an eine nicht-öffentliche
Stelle ist darüber hinaus nur zulässig, wenn die zur Verschwiegenheit verpflichte-
te Person oder Stelle eingewilligt hat.

Art. 23
Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch 

Forschungseinrichtungen
(1) Für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung erhobene oder gespeicherte

personenbezogene Daten dürfen nur für Zwecke der wissenschaftlichen For-
schung verarbeitet oder genutzt werden.

(2) Die Übermittlung personenbezogener Daten an andere als öffentliche Stel-
len für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung ist nur zulässig, wenn diese sich
verpflichten, übermittelte Daten nicht für andere Zwecke zu verarbeiten oder zu
nutzen und die Vorschriften der Absätze 3 und 4 einzuhalten.

(3) 1Die personenbezogenen Daten sind zu anonymisieren, sobald dies nach
dem Forschungszweck möglich ist. 2Bis dahin sind die Merkmale gesondert zu
speichern, mit denen Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhält-
nisse einer bestimmten oder bestimmbaren Person zugeordnet werden, soweit
der Forschungszweck dies erfordert.
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(4) Die wissenschaftliche Forschung betreibenden Stellen dürfen personen-
bezogene Daten nur veröffentlichen, wenn der Betroffene eingewilligt hat oder
dies für die Darstellung von Forschungsergebnissen über Ereignisse der Zeit-
geschichte unerlässlich ist.

Art. 24
(aufgehoben)

VIERTER ABSCHNITT
Durchführung des Datenschutzes bei öffentlichen Stellen

Art. 25
Sicherstellung des Datenschutzes, behördliche Datenschutzbeauftragte

(1) Die Staatskanzlei, die Staatsministerien und die sonstigen obersten Dienst-
stellen des Staates, die Gemeinden, die Gemeindeverbände und die sonstigen der
Aufsicht des Freistaates Bayern unterstehenden juristischen Personen des öffent-
lichen Rechts sowie die privatrechtlichen Vereinigungen, auf die dieses Gesetz ge-
mäß Art. 2 Abs. 2 Anwendung findet, haben für ihren Bereich die Ausführung
dieses Gesetzes sowie anderer Rechtsvorschriften über den Datenschutz sicher-
zustellen.

(2) 1öffentliche Stellen, die personenbezogene Daten mithilfe von automati-
sierten Verfahren verarbeiten oder nutzen, haben einen ihrer Beschäftigten
zum behördlichen Datenschutzbeauftragten zu bestellen. 2Mehrere öffentliche
Stellen können gemeinsam einen ihrer Beschäftigten bestellen; bei Staatsbe-
hörden kann die Bestellung auch durch eine höhere Behörde erfolgen.

(3) 1Die behördlichen Datenschutzbeauftragten sind in dieser Eigenschaft
der Leitung der öffentlichen Stelle oder deren ständigen Vertretung unmittel-
bar zu unterstellen; bei obersten Dienstbehörden können sie auch dem Mini-
sterialdirektor (Amtschef), in Gemeinden einem berufsmäßigen Gemeinde-
ratsmitglied unterstellt werden. 2Sie sind in ihrer Eigenschaft als behördliche
Datenschutzbeauftragte weisungsfrei. 3Sie können sich in Zweifelsfällen un-
mittelbar an den Landesbeauftragten für den Datenschutz wenden. 4Sie dürfen
wegen der Erfüllung ihrer Aufgaben nicht benachteiligt werden. 5Sie sind im
erforderlichen Umfang von der Erfüllung sonstiger dienstlicher Aufgaben frei-
zustellen. 6Die Beschäftigten öffentlicher Stellen können sich in Angelegenhei-
ten des Datenschutzes an ihre behördlichen Datenschutzbeauftragten wenden.

(4) 1Die behördlichen Datenschutzbeauftragten haben die Aufgabe, auf die
Einhaltung dieses Gesetzes und anderer Vorschriften über den Datenschutz in
der öffentlichen Stelle hinzuwirken. 2Sie können die zur Überwachung der Ein-
haltung dieses Gesetzes und anderer Vorschriften über den Datenschutz in der
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öffentlichen Stelle hinzuwirken. 2Sie können die zur Überwachung der Einhal-
tung dieses Gesetzes und anderer Vorschriften über den Datenschutz erforder-
liche Einsicht in Dateien und Akten der öffentlichen Stelle nehmen, soweit
nicht gesetzliche Regelungen entgegenstehen; sie dürfen Akten mit personen-
bezogenen Daten, die dem Arztgeheimnis unterliegen, Akten über die Sicher-
heitsüberprüfung und nicht in Dateien geführte Personalakten nur mit Einwil-
ligung der Betroffenen einsehen. 3Sie sind zur Verschwiegenheit über Personen
verpflichtet, die ihnen in ihrer Eigenschaft als behördliche Datenschutzbeauf-
tragte Tatsachen anvertraut haben, sowie über diese Tatsachen selbst, soweit
sie nicht davon durch diese Personen befreit werden.

Art. 26

Datenschutzrechtliche Freigabe automatisierter Verfahren
(1) 1Der erstmalige Einsatz von automatisierten Verfahren, mit denen perso-

nenbezogene Daten verarbeitet werden, bedarf der vorherigen schriftlichen Frei-
gabe durch die das Verfahren einsetzende öffentliche Stelle. 2Eine datenschutz-
rechtliche Freigabe nach Satz 1 ist nicht erforderlich für Verfahren, welche durch
den Vorstand der Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern bereits
datenschutzrechtlich freigegeben worden sind, soweit diese Verfahren unverän-
dert übernommen werden; das Gleiche gilt für Verfahren, welche durch das fach-
lich zuständige Staatsministerium oder die von ihm ermächtigte öffentliche Stelle
für den landesweiten Einsatz daten schutz rechtlich freigegeben worden sind. 3Für
wesentliche Änderungen von Verfahren gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend.

(2) Die datenschutzrechtliche Freigabe hat folgende Angaben zu enthalten:

1. Bezeichnung des Verfahrens
2. Zweck und Rechtsgrundlage der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung
3. Art der gespeicherten Daten
4. Kreis der Betroffenen
5. Art der re gel mä ßig zu übermittelnden Daten und deren Empfänger
6. Regelfristen für die Löschung der Daten oder für die Prüfung der Löschung
7. verarbeitungs- und nutzungsberechtigte Personengruppen
8. im Fall des Art. 6 Abs. 1 bis 3 die Auftragnehmer
9. Empfänger vorgesehener Datenübermittlungen in Drittländer.

(3) 1Öffentliche Stellen haben ihren behördlichen Datenschutzbeauftragten
rechtzeitig vor dem Einsatz oder der wesentlichen Änderung eines automatisier-
ten Verfahrens eine Verfahrensbeschreibung mit den in Absatz 2 aufgeführten
Angaben zur Verfügung zu stellen; zugleich ist eine allgemeine Beschreibung der
Art der für das Verfahren eingesetzten Datenverarbeitungsanlagen und der tech-
nischen und organisatorischen Maßnahmen nach Art. 7 und 8 beizugeben. 2Die
behördlichen Datenschutzbeauftragten erteilen die datenschutzrechtliche Freiga-
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be, soweit nicht schon eine datenschutzrechtliche Freigabe nach Absatz 1 Sätze 2
und 3 vorliegt. 3Wird ihren datenschutzrechtlichen Einwendungen nicht Rech-
nung getragen, so legen sie die Entscheidung über die datenschutzrechtliche Frei-
gabe den Personen vor, denen sie nach Art. 25 Abs. 3 Satz 1 unterstellt sind; bei
den in Art. 15 Abs. 7 genannten Daten haben sie zuvor eine Stellungnahme des
Landesbeauftragten für den Datenschutz einzuholen.

Art. 27
Verfahrensverzeichnis

(1) Die behördlichen Datenschutzbeauftragten führen ein Verzeichnis der bei
der öffentlichen Stelle eingesetzten und datenschutzrechtlich freigegebenen auto-
matisierten Verfahren, mit denen personenbezogene Daten verarbeitet werden.

(2) In dem Verzeichnis sind für jedes automatisierte Verfahren die in Art. 26
Abs. 2 genannten Angaben festzuhalten.

(3) 1Das Verfahrensverzeichnis kann von jedem kostenfrei eingesehen werden.
2Dies gilt nicht bei Behörden der Staatsanwaltschaft, bei Justizvollzugsanstalten,
bei Führungsaufsichtsstellen, bei Stellen der Gerichts- und Bewährungshilfe und
bei Behörden der Finanzverwaltung, soweit sie personenbezogene Daten in Erfül -
lung ihrer gesetzlichen Aufgaben im Anwendungsbereich der Abgabenordnung
zur Überwachung und Prüfung speichern. 3Art. 10 Abs. 5 gilt entsprechend.

Art. 27a

Gemeinsame Verfahren
(1) Die Einrichtung automatisierter Verfahren, die mehreren öffentlichen Stel-

len die Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten in einem Datenbe-
stand ermöglichen sollen oder bei denen die beteiligten öffentlichen Stellen sich
wechselseitig Zugriffe auf die gespeicherten personenbezogenen Daten ermög-
lichen sollen (gemeinsame Verfahren) ist nur zulässig, soweit dies unter Berück -
sichtigung der schutzwürdigen Interessen der Betroffenen und der Aufgaben der
beteiligten Stellen angemessen ist und durch technische und organisatorische
Maßnahmen nach Art. 7 Risiken für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen
vermieden werden können.

(2) Die Betroffenen können ihre Rechte gegenüber jeder der beteiligten Stel-
len geltend machen, unabhängig davon, welche Stelle für die Datenverarbeitung
verantwortlich ist.

(3) 1Die beteiligten Stellen haben vorab festzulegen und zu dokumentieren, für
welchen Bereich der Datenverarbeitung jede der beteiligten Stellen verantwort-
lich ist. 2lm Rahmen der technischen und organisatorischen Maßnahmen nach
Art. 7 ist insbesondere sicherzustellen, dass der Zugriff auf Daten nur denjenigen
Bediensteten möglich ist, die für diese Maßnahmen zuständig sind.
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(4) Gemeinsame Verfahren, die besondere Risiken für die Rechte und Freihei-
ten der Betroffenen beinhalten können, sind nur zulässig, wenn sie durch Gesetz
oder auf Grund eines Gesetzes eingerichtet werden.

Art. 28

Ausnahmen von der Freigabepflicht, Rechtsverordnungsermächtigung
(1) Für automatisierte Verfahren,

1. die dem internen Verwaltungsablauf dienen,
2. die ausschließlich Zwecken der Datensicherung und Datenschutzkontrolle

dienen oder
3. deren einziger Zweck das Führen eines Registers ist, das auf Grund einer

Rechtsvorschrift zur Information der Öffentlichkeit bestimmt ist oder allen
Personen, die ein berechtigtes Interesse nachweisen können, zur Einsichtnah-
me offen steht,

ist keine Freigabe erforderlich.

(2) 1Die Bestellung behördlicher Datenschutzbeauftragter, die datenschutz-
rechtliche Freigabe und die Führung eines Verfahrensverzeichnisses sind nicht er-
forderlich, wenn in öffentlichen Stellen aus schließ lich automatisierte Verfahren
eingesetzt werden, von denen unter Berücksichtigung der erhobenen, verarbeite-
ten oder genutzten Daten eine Beeinträchtigung der Rechte und Freiheiten der
Betroffenen unwahrscheinlich ist. 2Die Staatsministerien regeln für ihren Ge-
schäftsbereich und für die unter ihrer Aufsicht stehenden juristischen Personen
des öffentlichen Rechts durch Rechtsverordnung, bei welchen öffentlichen Stel-
len die Voraussetzungen des Satzes 1 erfüllt sind. 3In der Rechtsverordnung sind
die in Art. 26 Abs. 2 genannten Angaben fest zu halten; diese Angaben sind nicht
erforderlich für automatisierte Verfahren, die dem internen Verwaltungsablauf
dienen, wie Registraturverfahren, aus schließ lich der Erstellung von Texten die-
nende Verfahren, Kommunikationsverzeichnisse und Anschriftenverzeichnisse
für die Versendung an die Betroffenen.

FÜNFTER ABSCHNITT
Landesbeauftragter für den Datenschutz

Art. 29
Ernennung und Rechtsstellung

(1) 1Der Landtag wählt auf Vorschlag der Staatsregierung einen Landesbeauf-
tragten für den Datenschutz. 2Die Ernennung, Entlassung und Abberufung er-
folgt durch den Präsidenten des Landtags. 3Der Landesbeauftragte für den Da-
tenschutz ist Beamter auf Zeit und wird für die Dauer von sechs Jahren berufen.
4Wiederwahl ist zulässig. 5Vor Ablauf seiner Amtszeit kann der Landesbeauftrag-
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te für den Datenschutz auf seinen Antrag entlassen werden; ohne seine Zustim-
mung kann er vor Ablauf seiner Amtszeit nur mit Zweidrittelmehrheit der Mit-
gliederzahl des Landtags abberufen werden, wenn eine entsprechende Anwen-
dung der Vorschriften über die Amtsenthebung von Richtern auf Lebenszeit dies
rechtfertigt. 

(2) 1Der Landesbeauftragte für den Datenschutz ist in Ausübung seines Amtes
unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen; er kann sich jederzeit an den Land-
tag wenden. 2Er untersteht der Dienstaufsicht des Präsidenten des Landtags. 3Der
Landesbeauftragte für den Datenschutz ist oberste Dienstbehörde im Sinn des
§ 96 der Strafprozessordnung und des Art. 6 Abs. 3 Satz 3 des Bayerischen Beam-
tengesetzes; die Vorlegung oder Auslieferung von Akten oder anderen Schrift-
stücken sowie die Zeugenaussage bedürfen der Zustimmung des Präsidenten des
Landtags.

(3) 1Der Landesbeauftragte für den Datenschutz bedient sich einer Geschäfts-
stelle, die beim Landtag eingerichtet wird; Verwaltungsangelegenheiten der Ge-
schäftsstelle werden vom Landtagsamt wahrgenommen, soweit sie nicht der Zu-
ständigkeit des Landesbeauftragten für den Datenschutz unterliegen. 2Die Stellen
sind im Einvernehmen mit dem Landesbeauftragten für den Datenschutz zu
 besetzen. 3Die Mitarbeiter können, falls sie mit der beabsichtigten Maßnahme
nicht einverstanden sind, nur im Einvernehmen mit dem Landesbeauftragten für
den Datenschutz versetzt, abgeordnet oder umgesetzt werden. 4Der Landesbe-
auftragte für den Datenschutz ist Dienstvorgesetzter dieser Mitarbeiter. 5Sie sind
in ihrer Tätigkeit nach diesem Gesetz nur an seine Weisungen gebunden und
unterstehen ausschließlich seiner Dienstaufsicht.

(4) Die Personal- und Sachmittel der Geschäftsstelle werden im Einzelplan des
Landtags gesondert ausgewiesen.

Art. 30
Aufgaben

(1) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz kontrolliert bei den öffent-
lichen Stellen die Einhaltung dieses Gesetzes und anderer Vorschriften über den
Datenschutz.

(2)1Die Kontrolle durch den Landesbeauftragten für den Datenschutz erstreckt
sich auch auf personellbezogene Daten, die einem Berufs- oder besonderen
Amtsgeheimnis unterliegen, insbesondere dem Steuergeheimnis nach § 30 der
Abgabenordnung. 2Akten über die Sicherheitsüberprüfung unterliegen seiner
Kontrolle nicht, wenn Betroffene der Kontrolle der auf sie bezogenen Daten
widersprochen haben. 3Unbeschadet des Kontrollrechts des Landesbeauftragten
für den Datenschutz unterrichtet die speichernde Stelle die Betroffenen in allge-
meiner Form über das ihnen zustehende Widerspruchsrecht. 4Der Widerspruch
ist schriftlich gegenüber der speichernden Stelle zu erklären.
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(3) Die Kontrolle durch den Landesbeauftragten für den Datenschutz erstreckt 
sich nicht auf personenbezogene Daten, die der Kontrolle durch die Kommission
nach Art. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Gesetzes zu Artikel 10 Grundgesetz
unterliegen, es sei denn, die Kommission ersucht den Landesbeauftragten für den
Datenschutz, die Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz bei bestimm-
ten Vorgängen und in bestimmten Bereichen zu kontrollieren und ausschließlich
ihr darüber zu berichten.

(4) 1Die Kontrolle durch den Landesbeauftragten für den Datenschutz über die
Erhebung personenbezogener Daten durch Strafverfolgungsbehörden bei der
Verfolgung von Straftaten ist erst nach Abschluss des Strafverfahrens zulässig.
2Sie erstreckt sich nicht auf eine Datenerhebung, die gerichtlich überprüft wurde.
3Die Sätze 1 und 2 gelten für die Strafvollstreckung entsprechend.

(5) 1Der Landesbeauftragte für den Datenschutz erstattet dem Landtag und
der Staatsregierung alle zwei Jahre einen Bericht über seine Tätigkeit. 2Er gibt da-
bei auch einen Überblick über die technischen und organisatorischen Maßnah-
men nach Art. 7 und regt Verbesserungen des Datenschutzes an. 3Der Bericht ist
in der Datenschutzkommission vorzuberaten. 

(6) Der Landtag oder die Staatsregierung können den Landesbeauftragten für
den Datenschutz ersuchen, bestimmte Vorgänge aus seinem Aufgabenbereich zu
überprüfen.

(7) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und das Landesamt für Daten-
schutzaufsicht tauschen regelmäßig die in Erfüllung ihrer Aufgaben gewonnenen
Erfahrungen aus und unterstützen sich gegenseitig bei ihrer Aufgabenwahrneh-
mung.

(8) Auf die Tätigkeit des Landesbeauftragten für den Datenschutz finden
Art. 2 bis 6 des Bayerischen E-Government-Gesetzes Anwendung.

Art. 31
Beanstandungen

(1) 1Der Landesbeauftragte für den Datenschutz beanstandet festgestellte Ver -
stöße gegen dieses Gesetz oder andere Vorschriften über den Datenschutz und
fordert ihre Behebung in angemessener Frist. 2Der Landesbeauftragte für den
Datenschutz verständigt von der Beanstandung die nach Art. 25 Abs. 1 für die
 Sicherstellung des Datenschutzes verantwortliche Stelle. 3Bei juristischen Perso-
nen des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des Freistaates Bayern unterstehen,
verständigt er darüber hinaus auch die Aufsichtsbehörde.

(2) 1Wird die Beanstandung nicht behoben, so fordert der Landesbeauftragte
für den Datenschutz von der für die Sicherstellung des Datenschutzes nach
Art. 25 Abs. 1 verantwortlichen Stelle binnen angemessener Frist geeignete
Maßnahmen. 2Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. 3Hat dies nach Ablauf dieser
Frist keinen Erfolg, verständigt er den Landtag und die Staatsregierung.
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(3) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz kann von einer Beanstandung
absehen, insbesondere wenn es sich um unerhebliche oder inzwischen behobene
Mängel handelt.

Art. 32
Unterstützung durch die öffentlichen Stellen

(1) 1Der Landesbeauftragte für den Datenschutz ist von allen öffentlichen Stel-
len in der Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen. 2Ihm sind alle zur Erfüllung
 seiner Aufgaben notwendigen Auskünfte zu geben und auf Anforderung alle
Unterlagen über die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener
Daten zur Einsicht vorzulegen. 3Er hat ungehinderten Zutritt zu allen Diensträu-
men, in denen öffentliche Stellen Daten erheben, verarbeiten oder nutzen.

(2) 1Für
1. Einrichtungen der Rechtspflege, soweit sie strafverfolgend, strafvollstreckend

oder strafvollziehend tätig werden,
2. Behörden, soweit sie Steuern verwalten oder strafverfolgend oder in Bußgeld-

verfahren tätig werden und
3. Polizei und Verfassungsschutzbehörden
gilt Absatz 1 nur gegenüber dem Landesbeauftragten für den Datenschutz selbst
und gegenüber den von ihm schriftlich besonders damit Beauftragten. 2Die Sätze
2 und 3 des Absatzes 1 gelten für diese Stellen nicht, soweit das jeweils zustän-
dige Staatsministerium im Einzelfall feststellt, dass die Auskunft oder Einsicht
die Sicherheit des Freistaates Bayern, eines anderen Landes oder des Bundes
gefährden würde.

(3) Die Staatskanzlei und die Staatsministerien unterrichten den Landesbeauf-
tragten für den Datenschutz rechtzeitig über Entwürfe von Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften des Freistaates Bayern sowie über Planungen bedeutender
Automationsvorhaben, sofern sie die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung per-
sonenbezogener Daten betreffen.

(4) Die öffentlichen Stellen sind verpflichtet, die nach Art. 27 zu führenden
Verfahrensverzeichnisse dem Landesbeauftragten für den Datenschutz auf An-
forderung zuzuleiten.

Art. 33
Datenschutzkommission

(1) 1Beim Landtag wird eine Datenschutzkommission gebildet. 2Sie besteht aus
zehn Mitgliedern. 3Der Landtag bestellt sechs Mitglieder aus seiner Mitte nach
Maßgabe der Stärke seiner Fraktionen; dabei wird das Verfahren nach Sainte-
 Laguë/Schepers angewandt. 4Für Fraktionen, die hiernach nicht zum Zuge
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kommen, kann der Landtag jeweils ein weiteres Mitglied bestellen, auch wenn
sich dadurch die Zahl der Mitglieder nach Satz 2 erhöht. 5Ferner bestellt der
Landtag jeweils ein weiteres Mitglied auf Vorschlag
1. der Staatsregierung,
2. der kommunalen Spitzenverbände,
3. des Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege aus dem Bereich der gesetz-

lichen Sozialversicherungsträger und
4. des Verbands freier Berufe e.V. in Bayern.
6Für jedes Mitglied der Datenschutzkommission wird zugleich ein stellvertreten-
des Mitglied bestellt.

(2) Die Mitglieder der Datenschutzkommission werden für fünf Jahre, die
Mitglieder des Landtags für die Wahldauer des Landtags bestellt; sie sind in
 ihrer Tätigkeit an Aufträge und Weisungen nicht gebunden.

(3) 1Die Datenschutzkommission unterstützt den Landesbeauftragten für den
Datenschutz in seiner Arbeit. 2Sie gibt sich eine Geschäftsordnung.

(4) 1Die Datenschutzkommission tritt auf Antrag jedes ihrer Mitglieder oder
des Landesbeauftragten für den Datenschutz zusammen. 2Den Vorsitz führt ein
Mitglied des Landtags.

(5) 1Der Landesbeauftragte für den Datenschutz nimmt an allen Sitzungen teil.
2Er verständigt die Datenschutzkommission von Beanstandungen nach Art. 31
Abs. 1. 3Vor Maßnahmen nach Art. 31 Abs. 2 ist der Datenschutzkommission Ge-
legenheit zur Stellungnahme zu geben.

(6) 1Die Mitglieder der Datenschutzkommission haben, auch nach ihrem Aus-
scheiden, über die ihnen bei ihrer Tätigkeit bekannt gewordenen Angelegenhei-
ten Verschwiegenheit zu bewahren. 2Dies gilt nicht für Tatsachen, die offenkundig
sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen.

(7) Die Mitglieder der Datenschutzkommission erhalten vom Landesbeauf-
tragten für den Datenschutz Reisekostenvergütung in entsprechender Anwen-
dung der Bestimmungen des Bayerischen Reisekostengesetzes.

SECHSTER ABSCHNITT
Aufsichtsbehörde für den Datenschutz 

bei nicht-öffentlichen Stellen

Art. 34
Landesamt für Datenschutzaufsicht

(1) Zuständige Aufsichtsbehörde gemäß § 38 Abs. 6 des Bundesdatenschutzge-
setzes für die Kontrolle der Durchführung des Datenschutzes im Anwendungsbe-
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reich des Dritten Abschnitts des Bundesdatenschutzgesetzes ist das Landesamt
für Datenschutzaufsicht. 

(2) Sitz des Landesamts für Datenschutzaufsicht ist Ansbach.

Art. 35
Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörde

(1) 1Der Präsident des Landesamts für Datenschutzaufsicht ist Beamter auf
Zeit und wird durch die Staatsregierung für die Dauer von fünf Jahren ernannt.
2Die Wiederernennung ist zulässig. 3Zum Präsidenten des Landesamts für Daten-
schutzaufsicht kann nur ernannt werden, wer die Befähigung zum Richteramt be-
sitzt und über die erforderliche Verwaltungserfahrung verfügt. 4Wird ein Beamter
oder ein Richter auf Lebenszeit von der Staatsregierung zum Präsidenten des
Landesamts für Datenschutzaufsicht ernannt, gilt er für die Dauer der Amtszeit
als ohne Bezüge beurlaubt. 5Der Präsident des Landesamts für Datenschutzauf-
sicht kann ohne seine Zustimmung vor Ablauf der Amtszeit nur entlassen wer-
den, wenn eine entsprechende Anwendung der Vorschriften über die Amtsenthe-
bung von Richtern auf Lebenszeit dies rechtfertigt.

(2) 1Der Präsident des Landesamts für Datenschutzaufsicht ist in Ausübung des
Amts unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. 2Für die Ausübung der
Dienstaufsicht gegenüber dem Präsidenten des Landesamts für Datenschutzauf-
sicht gelten die für den Präsidenten des Obersten Rechnungshofs anzuwenden-
den Vorschriften entsprechend. 3Das Landesamt für Datenschutzaufsicht ist
obers te Dienstbehörde im Sinn des § 96 der Strafprozessordnung und des Art. 6
Abs. 3 Satz 3 des Bayerischen Beamtengesetzes. 

(3) 1Die Haushaltsmittel des Landesamts für Datenschutzaufsicht werden im
Einzelplan des Staatsministeriums des Innern, für Bau und Verkehr gesondert
ausgewiesen. 2Die Erhebung von Kosten (Gebühren und Auslagen) durch das
Landesamt für Datenschutzaufsicht bestimmt sich nach dem Kostengesetz.

SIEBTER ABSCHNITT
Allgemeines Auskunftsrecht

Art. 36
Recht auf Auskunft

(1) 1Jeder hat das Recht auf Auskunft über den Inhalt von Dateien und Akten
öffentlicher Stellen, soweit ein berechtigtes, nicht auf eine entgeltliche Weiterver-
wendung gerichtetes Interesse glaubhaft dargelegt wird und
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1. bei personenbezogenen Daten eine Übermittlung an nicht-öffentliche Stellen
zulässig ist und

2. Belange der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nicht beeinträchtigt werden.

Die Auskunft kann verweigert werden, soweit
1. Kontroll- und Aufsichtsaufgaben oder sonstige öffentliche oder private Inter-

essen entgegenstehen,
2. sich das Auskunftsbegehren auf den Verlauf oder auf vertrauliche Inhalte lau-

fender oder abgeschlossener behördeninterner Beratungen oder auf Inhalte
aus nicht abgeschlossenen Unterlagen oder auf noch nicht aufbereitete Daten
bezieht oder

3. ein unverhältnismäßiger Aufwand entsteht.
(2) Abs. 1 findet keine Anwendung auf Auskunftsbegehren, die Gegenstand ei-

ner Regelung in anderen Rechtsvorschriften sind.
(3) Ausgenommen von der Auskunft nach Abs. 1 sind

1. Verschlusssachen,
2. einem Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis unterliegende Datei- und Ak-

teninhalte sowie
3. zum persönlichen Lebensbereich gehörende Geheimnisse oder Betriebs- und

Geschäftsgeheimnisse, sofern der Betroffene nicht eingewilligt hat.

(4) 1Öffentliche Stellen im Sinn des Abs. 1 sind nicht
1. der Landtag, der Oberste Rechnungshof und die Staatlichen Rechnungsprü-

fungsämter, der Bayerische Kommunale Prüfungsverband, der Landesbeauf-
tragte für den Datenschutz und das Landesamt für Datenschutzaufsicht,

2. die obersten Landesbehörden in Angelegenheiten der Staatsleitung und der
Rechtsetzung,

3. die Gerichte, Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungsbehörden, Gerichts-
vollzieher, Notare und die Landesanwaltschaft Bayern als Organe der Rechts-
pflege sowie die Justizvollzugsbehörden, die Disziplinarbehörden und die für
Angelegenheiten der Berufsaufsicht zuständigen berufsständischen Kammern
und Körperschaften des öffentlichen Rechts,

4. die Polizei und das Landesamt für Verfassungsschutz einschließlich der für ihre
Aufsicht zuständigen Stellen,

5. Finanzbehörden in Verfahren nach der Abgabenordnung,
6. Universitätskliniken, Forschungseinrichtungen, Hochschulen, Schulen sowie

sonstige öffentliche Stellen im Bereich von Forschung und Lehre, Leistungs-
beurteilungen und Prüfungen,

7. die Landeskartellbehörde und die Regulierungskammer des Freistaates Bay-
ern sowie die Industrie- und Handelskammern und die Handwerkskammern,

8. die kommunalen Spitzenverbände.
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2Datei- und Aktenbestandteile der in Satz 1 genannten oder für Angelegenhei-
ten im Sinn von Art. 2 Abs. 4 zuständigen Stellen sind von der Auskunft nach
Abs. 1 auch dann ausgenommen, wenn sie sich in Dateien oder Akten anderer öf-
fentlicher Stellen befinden.

(5) Für die Auskunft werden Kosten nach Maßgabe des Kostengesetzes erho-
ben.

ACHTER ABSCHNITT
Ordnungswidrigkeiten, Strafvorschrift, Schlussvorschriften

Art. 37
Ordnungswidrigkeiten, Strafvorschrift

(1) Mit Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro kann belegt werden, wer unbe-
fugt von diesem Gesetz oder von nach Art. 2 Abs. 7 diesem Gesetz vorgehenden
Rechtsvorschriften geschützte personenbezogene Daten, die nicht offenkundig
sind,
1. speichert, verändert oder übermittelt,
2. zum Abruf mittels automatisierten Verfahrens bereithält oder
3. abruft oder sich oder einem anderen aus Dateien verschafft.

(2) Ferner kann mit Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro belegt werden, wer
1. die Übermittlung von durch dieses Gesetz oder durch nach Art. 2 Abs. 7 die-

sem Gesetz vorgehenden Rechtsvorschriften geschützten personenbezogenen
Daten, die nicht offenkundig sind, durch unrichtige Angaben erschleicht,

2. entgegen Art. 19 Abs. 4 Satz 1, Art. 22 Satz 1 oder Art. 23 Abs. 1 die über-
mittelten Daten für andere Zwecke nutzt, indem er sie an Dritte weitergibt
oder

3. entgegen Art. 23 Abs. 3 Satz 3 die in Art. 23 Abs. 3 Satz 2 bezeichneten Merk-
male mit den Einzelangaben zusammenführt.

(3) 1Wer eine der in den Absätzen 1 und 2 bezeichneten Handlungen gegen
Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen an-
deren zu schädigen, begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft. 2Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. 3Antragsberechtigt
sind die Betroffenen, die speichernde öffentliche Stelle und der Landesbeauftrag-
te für den Datenschutz.

Art. 38
Inkrafttreten

1Dieses Gesetz tritt am 1. März 1994 in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 treten
Art. 8 Abs. 3 Sätze 4 und 5 erst am 1. März 1995 in Kraft.
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